
Anlage 2 zur HBV-Jugendordnung

Die Regeln zur Durchführung von Minimannschaftsrunden erstellen die Bezirke eigenständig. Diese Regeln sind 
jeweils bis zum 1.7. eines jeden Jahres der HBV-Geschäftsstelle bekanntzugeben und werden ohne 
Verbandstagsbeschluss im Anhang der Anlage 2 der HBV-Jugendordnung verbindlich veröffentlicht.

Für die Bezirke gelten z.Zt. folgende Regeln: 
Darmstadt: 
U13: 4 Spieler, geschlechterübergreifend 2 Doppel, 4 Einzel 
Frankfurt: 
U19/ U17/ U15: 2 männliche und 2 weibliche Spieler 1xDE, 1xHE, 1xDD, 1xHD, 1xMD 
U13/ U11: 4 Spieler, geschlechterübergreifend 2 Doppel, 4 Einzel 
Kassel: 
U15: 4 Spieler, geschlechterübergreifend 2 Doppel, 4 Einzel 
Wetzlar: 
U19/ U15/ U13: 4 Spieler, geschlechterübergreifend 2 Doppel, 4 Einzel 
Wiesbaden: 
U15: 2 männliche und 2 weibliche Spieler 1xDE, 1xHE, 1xDD, 1xHD, 1xMD

(In NRW auch geschlechterübergreifen U11-U19.)

Antrag für Bezirkstag:

Schülerminimannschaften:

- (A) U13/U15: 4 Spieler, geschlechterübergreifend 2 Doppel, 4 Einzel   

- Begründung: 

Flexiblere Gestaltung bei Jungen-/Mädchenmangel bzw. -überschuss. 
Erhaltung bzw. Förderung der Schüler, um mehr Mannschaften zulassen zu können bzw. 
erhalten zu können. Harmonisierung/Angleichung der Spielordnungen.


